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I. ∗ Sachverhalt1 
 

Aldo (A) studiert Jura an der Universi-

tät U. Der alltägliche Lernstress verur-

sacht bei A stets einen immensen Hun-

ger. Aus diesem Grund geht A in die 

Mensa, um sich so richtig satt zu essen. 

Im Gegensatz zu seinen Kommilitonen 

gibt sich A aber nicht mit dem billigen 

„Studentenfutter“ zufrieden, sondern er 

entscheidet sich standesgemäß für das 

teure Grillessen, welches 5,90 € kostet. 

Als er sich in Richtung Kasse bewegt, 

bemerkt er, dass er seine Mensakarte in 

der Bibliothek vergessen hat. Da er nur 

über 1 € Bargeld verfügt, schnappt sich 

A die Mensakarte des Paul (P), welche 

dieser unbeaufsichtigt auf seinem Tab-

lett liegen gelassen hatte, als er sich an 

der Salatbar bediente. A steckt diese 

sogleich in seine Hosentasche. Aller-

dings möchte A die Karte dem P nach  

                                                 
∗ Der Autor ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

am Lehrstuhl für Deutsches und Europäisches 
Straf- und Strafprozessrecht, Rechtsinforma-
tik und außergerichtliche Konfliktbeilegung 
von Herrn Prof. Dr. Jörg Eisele, Universität 
Konstanz. 

1 Der Fall wurde im Rahmen der Zwischenprü-
fung im SS 2011 an der Universität Konstanz 
gestellt.  

 

 

Bezahlung des Essens zurückgeben. Als 

A die Mensakarte − mit der nur bezahlt 

werden kann, wenn diese mit ausrei-

chend Geld aufgeladen ist, und die kei-

ne persönlichen Daten enthält – auf das 

Lesegerät an der Kasse legt, zeigt dieses 

an, dass die Mensakarte des P nur 3 € 

Guthaben hat. Deshalb kommt es zu 

keiner Abbuchung des Betrages durch 

das Gerät. Nach dem erfolglosen Bezah-

lungsvorgang legt A die Mensakarte 

unbemerkt auf das Tablett des P zu-

rück, der immer noch an der Salatbar 

steht. 

A möchte nun zumindest einen Schluck 

Wasser trinken. Zu diesem Zweck 

nimmt er sich eine Flasche Mineralwas-

ser, welche 0,80 € kostet und geht zur 

Kasse der Mensa. Er überreicht der Kas-

siererin das 1 € Stück. Die unaufmerk-

same Kassiererin geht irrig davon aus, 

dass es sich um ein 2 € Stück handelt, 

weshalb sie dem A 1,20 € zurückgibt. 

Der hoch erfreute A steckt das Geld 

sofort ein und verlässt die Mensa.  

Da A durch alle Klausuren gefallen ist, 

gibt er das Studium auf. Seine Eltern 

Christian Pfuhl * 
 

Geldknappheit bei Aldo 

http://www.zeitschrift-jse.de/
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-194019
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unterstützen ihn auch nicht mehr, wes-

halb er an notorischer Geldknappheit 

leidet. Deshalb entschließt er sich eine 

Tankstelle zu überfallen. Dazu steckt er 

eine täuschend echt aussehende Spiel-

zeugpistole in seine Jackentasche. Diese 

möchte er beim Überfall verwenden, 

indem er die Spielzeugpistole versteckt 

in der Jackentasche hält und dadurch 

dem Tankstelleninhaber vorspiegeln 

möchte, eine geladene Schusswaffe bei 

sich zu haben. Daraufhin tritt A in die 

Tankstelle und ruft mit lauter Stimme 

„Hände hoch oder ich knall dich ab“. 

Dabei richtet er – wie geplant – die täu-

schend echt aussehende Spielzeugpisto-

le in seiner Jackentasche auf den Tank-

wart Ludwig (L). Dies wird äußerlich 

durch eine Ausbeulung der Jacke er-

kennbar. Anschließend springt A hinter 

den Ladentisch, räumt die geöffnete 

Kasse aus und steckt das Geld in seine 

für diesen Zweck mitgenommene 

Sporttasche. L steht aufgrund der Be-

drohungssituation regungslos daneben. 

Rudi (R), der gerade zum Zahlen in die 

Tankstelle kommt und alles beobachten 

konnte, stellt sich dem flüchteten A in 

den Weg, um diesen aufzuhalten. A 

zögert nicht lange und schlägt den R 

nieder, um sich so die Flucht zu ermög-

lichen. Das Geld ist ihm in diesem Mo-

ment egal.  

 

 

Aufgabe 

 
Strafbarkeit des A nach dem StGB? 
 
Bearbeitervermerk 
 

Auf eine Strafbarkeit wegen des zu-

rückgebliebenen Essens in der Mensa 

ist nicht einzugehen. §§ 239, 239 a, 239 

b StGB sind nicht zu prüfen. Alle erfor-

derlichen Strafanträge sind gestellt. 

II. Gliederung 

 
1. Tatkomplex: Einsatz der Men-
sakarte 
 
A. Strafbarkeit von A gem. § 242 I 
 
B. Strafbarkeit von A gem. §§ 263, 22, 
23 I  
 
C. Strafbarkeit von A gem. §§ 263 a I 
Var. 3, 22, 23 I 
 
2. Tatkomplex: Kauf der Mineral-
wasserflasche 
 
A. Strafbarkeit von A gem. § 263 I 
 
B. Strafbarkeit des A gem. §§ 263 I,  
13 I 
 
3. Tatkomplex: Überfall in der 
Tankstelle 
 
A. Strafbarkeit von A gem. §§ 249 I, 
250 I Nr. 1 a, b 
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B. Strafbarkeit von A gem. § 252 
 
C. Strafbarkeit gem. § 240 I, II 
 
D. Strafbarkeit von A gem. § 223 I 

 
III. Lösung  

 
1. Tatkomplex: Einsatz der 
Mensakarte 
 
A. Strafbarkeit von A gem. § 242 I 2 
 

Indem A die Mensakarte des P von des-

sen Tablett nahm, könnte er sich des 

Diebstahls gem. § 242 I zum Nachteil 

des P strafbar gemacht haben. 

I. Tatbestandsmäßigkeit 

1. Objektiver Tatbestand 

Bei der Mensakarte handelt es sich um 

eine für A fremde bewegliche Sache. A 

müsste diese weggenommen haben. 

Wegnahme ist der Bruch fremden Ge-

wahrsams, unter Begründung neuen, 

nicht notwendigerweise tätereigenen 

Gewahrsams3. Indem A die Mensakarte 

in seine Hosentasche gesteckt hatte, hat 

er eine Gewahrsamsenklave geschaffen, 

was dazu führte, dass der bisherige Ge-

wahrsamsinhaber − hier P − in den 

höchstpersönlichen Tabubereich des A 

                                                 
2 Alle Paragraphen ohne Gesetzesbezeichnung 

sind solche des StGB. 
3 Eser/Bosch, in: Schönke/Schröder, 28. Aufl. 

(2010), § 242 Rdnr. 22 ff.; Kindhäuser, in: 
NK/StGB, 3. Aufl. (2010), § 242 Rdnr. 27. 

eingreifen müsste, um auf die Sache 

zugreifen zu können. Da dadurch der 

Zugriff wesentlich erschwert ist, liegt 

bereits zu diesem Zeitpunkt ein Ge-

wahrsamswechsel vor. Eine Wegnahme 

ist somit gegeben. 

2. Subjektiver Tatbestand 

Des Weiteren wollte A die Mensakarte 

auch wegnehmen. Vorsatz bzgl. der 

objektiven Tatbestandsmerkmale liegt 

vor. 

 

Ferner müsste zum Zeitpunkt der Weg-

nahme Zueignungsabsicht seitens des A 

vorhanden gewesen sein. Der Täter 

handelt mit Zueignungsabsicht, wenn 

er die Sache wegnimmt, um sie sich 

unter Anmaßung einer eigentümerähn-

lichen Stellung (se ut dominum gerere) 

seiner eigenen Vermögenssphäre oder 

die eines Dritten zumindest vorüberge-

hend einzuverleiben (Aneignungsab-

sicht) und den Berechtigten dauerhaft 

aus dessen Position zu verdrängen 

(Enteignungswille)4. Indem A vorlie-

gend die Mensakarte zur Zahlung be-

nutzen wollte, hatte er sie sich zumin-

dest vorübergehend angeeignet. Aller-

dings wollte A die Mensakarte nach 

dem Zahlungsvorgang dem P zurück-

geben. A wollte P nicht dauerhaft aus 

                                                 
4 Eisele, BT II (2009), Rdnr. 61; Fischer, 59. Aufl. 

(2012), § 242Rdnr.. 33 f; Lackner/Kühl StGB, 
27. Aufl. (2011), § 242 Rdnr. 21. 
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dessen Position verdrängen. Es liegt ein 

ernsthafter Rückführungswille vor und 

somit eine Gebrauchsanmaßung (fur-

tum usus). 

 

Allerdings ist allgemein anerkannt, dass 

neben der Zueignungsabsicht bzgl. der 

Sachsubstanz auch eine Zueignungsab-

sicht hinsichtlich des Sachwertes in 

Betracht kommen kann (Vereinigungs-

theorie)5. Dabei ist zu berücksichtigen, 

dass nicht jeder wirtschaftliche Wert 

aus dem Gebrauch der Sache (lucrum 

ex negotio cum re) als Sachwert begrif-

fen werden kann, da ansonsten eine 

Ausuferung drohen würde, wodurch 

der Tatbestand seine Konturen verlie-

ren würde6. Deshalb wird verlangt, dass 

der Sachwert in der Sache selbst ver-

körpert ist respektive mit der Sache 

verknüpft ist7. Die Karte muss mit Geld 

aufgeladen werden. Durch das Auflegen 

auf das Lesegerät findet die Bezahlung 

statt, indem der zu bezahlende Waren-

wert von der Karte abgebucht wird. Die 

Karte wird dann um den jeweiligen Be-

trag entwertet. Bei der Mensakarte 

                                                 
5 BGHSt 4, 236 (238); BGHSt 24, 115 (119); Eisele, 

BT II (2009), Rdnr. 62; Schmitz, in: Münch-
Komm/StGB, Bd. 3 (2003), § 242 Rdnr. 116; 
Rengier, BT I, 13. Aufl. (2011), § 2 Rdnr. 47. 

6 Eisele, Strafrecht BT II (2009), Rdnr.. 63; 
Schmitz, in: MünchKomm/StGB, Bd. 3 (2003), 
§ 242 Rdnr. 116; Rengier, Strafrecht BT I, 13. 
Aufl. (2011), § 2 Rdnr. 47; a.A. OLG Frankfurt, 
NJW 1962, 1879. 

7 Eisele, BT II (2009), Rdnr. 63; Rengier, BT I, 13. 
Aufl. (2011), § 2 Rdnr.. 47. 

handelt es sich deshalb um eine Geld-

karte, die mit Geld gefüllt werden muss, 

damit sie eingesetzt werden kann. Da-

her kann zum Ergebnis gekommen 

werden, dass die Mensakarte einen 

wirtschaftlichen Wert verkörpert. Es 

liegt hier ein der Karte innewohnender 

Sachwert vor. Somit kommt vorliegend 

eine auf den Sachwert bezogene Zueig-

nungsabsicht in Betracht. Der Um-

stand, dass es zu keinem Zueignungser-

folg kam, da die Mensakarte zu wenig 

Guthaben verkörperte, steht der Voll-

endung nicht entgegen8. Da A zum 

Zeitpunkt der Wegnahme der Mensa-

karte die Absicht hatte, sich den Sach-

wert anzueignen und ferner den P dau-

erhaft zu enteignen, lag eine Zueig-

nungsabsicht vor.  

 

Des Weiteren hatte A auch keinen An-

spruch auf das Geld, welches auf der 

Mensakarte gespeichert war. Die 

Rechtswidrigkeit der Zueignung liegt 

vor. 

II. Rechtswidrigkeit und Schuld 

Die Rechtswidrigkeit und Schuld sind 

ebenfalls zu bejahen. 

 

                                                 
8 Beim Diebstahl § 242 StGB handelt es sich um 

ein Absichtsdelikt in Form eines kupierten Er-
folgsdelikts, d.h. zum Zeitpunkt der Weg-
nahme muss die Absicht vorhanden sein, sich 
die Sache zuzueignen. Bei der Zueignung 
handelt es sich um kein objektives Tatbe-
standsmerkmal (i.U. zu § 246 StGB). 
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III. Ergebnis 

A hat sich des Diebstahls § 242 I StGB 

strafbar gemacht. Wegen der Gering-

wertigkeit ist § 248 a StGB zu beachten. 

Die versuchte Unterschlagung §§ 246 I, 

22, 23 I StGB tritt subsidiär zurück.  

 
B. Strafbarkeit von A gem. §§ 263, 22, 
23 I  

Der versuchte Betrug an der Kasse 

scheitert daran, dass sich die Kassiere-

rin, aufgrund des konkreten Verkaufs-

vorgangs − Zahlung mittels Lesegerätes 

− keine Gedanken machen muss und 

somit kein Irrtum gegeben ist9.  

 
C. Strafbarkeit von A gem. §§ 263 a I 
Var. 3, 22, 23 I 

A könnte sich jedoch des versuchten 

(Dreiecks-)Computerbetrugs strafbar 

gemacht haben. Die Versuchsstrafbar-

keit folgt aus § 263 a II i.V.m. § 263 II. 

 

I. Tatbestandsmäßigkeit 

 

1. Tatentschluss 

Dieser setzt Vorsatz bzgl. aller objekti-

ven Tatbestandsmerkmale voraus. Zum 

Einen müsste A vorsätzlich hinsichtlich 

der unbefugten Verwendung von Daten 

gehandelt haben. Daten sind alle co-

dierten oder codierbaren Informatio-
                                                 
9 Obwohl streng genommen bereits die Täu-

schung scheitern muss, da die Karte keine 
persönlichen Daten enthält. 

nen10. Vorliegend ist auf der Mensakarte 

das jeweilige Guthaben gespeichert. 

Dabei handelt es sich mithin um Daten 

i.S.d. § 263 a11. Nach h.M. setzt das Ver-

wenden voraus, dass Daten unmittelbar 

in einen Datenverarbeitungsvorgang 

eingegeben werden12. Die Mensakarte 

wird auf das Lesegerät gelegt. Anschlie-

ßend prüft das Lesegerät das Guthaben, 

d.h. die gespeicherten Daten. Darin ist 

eine unmittelbare Eingabe zu sehen. 

Zum Anderen müsste der Tatentschluss 

auf eine unbefugte Verwendung der 

Daten gerichtet sein. Wann eine Ver-

wendung unbefugt ist, ist streitig. 

 

aa) Subjektivierende Auslegung 

Nach dieser Auslegung soll die Ver-

wendung unbefugt sein, wenn die Da-

ten entgegen dem ausdrücklichen oder 

mutmaßlichen Willen des Verfügungs-

berechtigten verwendet werden13. So 

läge nach diesem Ansatz eine unbefugte 

Verwendung vor, da P mit der Verwen-

                                                 
10 Eisele, BT II (2009), Rdnr. 630; Lackner/Kühl 

StGB, 27. Aufl. (2011), § 263 a Rdnr.. 3. 
11 Es ist zu berücksichtigen, dass der Datenbeg-

riff des § 202 a II nicht auf § 263 a übertragbar 
ist. 

12 Wohlers, in: MünchKomm/StGB, Bd. 4 
(2006), § 263 a Rdnr. 29; Kindhäuser, in: 
NK/StGB, 3. Aufl. (2010), § 263 a Rdnr. 20; a.A. 
BayObLG, NJW 1991, 439 f. 

13 LG Freiburg, CR 2009, 716 f; Eisele, Strafrecht 
BT II (2009), Rdnr. 637; Kindhäuser, in: 
NK/StGB, 3. Aufl. (2010), § 263 a Rdnr. 27; 
Rengier, Strafrecht BT I, 13. Aufl. (2011), § 14 
Rdnr. 12. 
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dung nicht einverstanden gewesen wä-

re. 

bb) Computerspezifische Auslegung 

Nach diesem Ansatz soll es darauf an-

kommen, ob sich der der Datenverwen-

dung entgegenstehende Willen im 

Computerprogramm niedergeschlagen 

hat. Nach anderer Ansicht soll es ent-

scheidend sein, ob durch eine Daten-

manipulation das System nicht ord-

nungsgemäß bedient wird14. Nach die-

sen Ansätzen läge vorliegend keine un-

befugte Verwendung vor, da die Vor-

aussetzungen nicht erfüllt sind. Das 

Lesegerät wurde ordnungsgemäß be-

dient. Ferner schlägt sich der entgegen-

stehende Wille im Programm nicht 

nieder. 

cc) Betrugsspezifische Auslegung 

Die herrschende betrugsspezifische 

Auslegung verlangt eine täuschungs-

gleiche Handlung. Es ist danach zu fra-

gen, ob die Verwendung der Daten ge-

genüber einem Menschen als zumin-

dest konkludente Täuschung über die 

Befugnis zu bewerten wäre15. Vorlie-

gend wollte A die Mensakarte als Zah-

                                                 
14 Eisele, Strafrecht BT II (2009), Rdnr. 637; 

Fischer StGB, 59. Aufl. (2012), § 263 a Rdnr. 
10a; Lackner/Kühl StGB, 27. Aufl. (2011), § 263 
a Rdnr. 12. 

15 Eisele, Strafrecht BT II (2009), Rdnr. 637; Fi-
scher StGB, 59. Aufl. (2012), § 263 a Rdnr. 11; 
Wohlers, in: MünchKomm/StGB, Bd. 4 
(2006), § 263 a Rdnr. 37. 

lungsmittel benutzen. Dabei ist zu be-

rücksichtigen, dass die Mensakarte eine 

Geldkarte ist, die ein bestimmtes Gut-

haben verkörpert. Durch Bezahlen wird 

der konkrete Geldbetrag abgebucht. 

Der fiktive Mensch, auf den abgestellt 

wird, würde hier aber – wie schon die 

Prüfung des versuchten Betruges zeigt – 

keine Berechtigung prüfen. Persönliche 

Daten des Karteninhabers sind auf der 

Karte nicht gespeichert. Entscheidend 

ist nur das Guthaben, welches auf der 

Karte enthalten ist. Ein Unterschied 

zwischen der Barbezahlung und der 

Bezahlung mittels der Mensakarte ist 

nicht erkennbar. Einer Barbezahlung 

wäre auch keine konkludente Erklärung 

über die Berechtigung zu entnehmen. 

Insbesondere würde sich der oder die 

Kassierer(in) keine Gedanken machen. 

Somit liegt auch nach dieser Auslegung 

keine Unbefugtheit vor. 

dd) Stellungnahme 

Für die subjektivierende Auslegung 

könnte der Wortlaut der Vorschrift 

sprechen. So kann aus dem Merkmal 

„unbefugt“ geschlossen werden, dass 

jede gegen fremde Rechte verstoßende 

Verwendung von Daten erfasst werden 

soll. Des Weiteren ist zu berücksichti-

gen, dass auch bei anderen Vorschrif-

ten, die das Merkmal „unbefugt“ ent-

halten, lediglich darauf abgestellt wird, 

ob die jeweilige Verhaltensweise ohne 



 

AUSGABE 2 | 2012 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 52 

Erlaubnis oder vertragswidrig erfolgt16. 

Allerdings stellt die grammatikalische 

Auslegung lediglich den äußeren Rah-

men dar und ferner ist der Hinweis auf 

die anderweitigen Vorschriften nicht 

einschlägig, da diese unterschiedliche 

Rechtsgüter schützen17. Gegen die sub-

jektivierende Auslegung spricht, dass 

sie keine klaren Grenzen zieht. Nach 

dieser Lösung wäre jeder vertragswidri-

ge Gebrauch ein Fall des § 263 a18. Des 

Weiteren spricht die Entstehungsge-

schichte des § 263 a für eine Anlehnung 

an den Betrugstatbestand § 263. Denn 

mit der Schaffung des Computerbetru-

ges sollten etwaige Strafbarkeitslücken 

geschlossen werden, die entstanden, 

weil eine Maschine nicht getäuscht 

werden kann19. Diese Gründe sprechen 

für die betrugsspezifische Auslegung. 

Da nach der computerspezifischen Aus-

legung ebenfalls keine Unbefugtheit 

gegeben ist, kann eine Entscheidung 

dahinstehen. 

 

                                                 
16 Wohlers, in: MünchKomm/StGB, Bd. 4 

(2006), § 263 a Rdnr. 42; so u.a. der zeitgleich 
geschaffene § 17 II 2 UWG. 

17 Wohlers, in: MünchKomm/StGB, Bd. 4 
(2006), § 263 a Rdnr. 42. 

18 LG Freiburg, CR 2009, 716 (718); Eisele, Straf-
recht BT II (2009), Rdnr. 637; Rengier, Straf-
recht BT I, 13. Aufl. (2011), § 14 Rdnr. 12. 

19 BGH, NStZ 2005, 213; OLG Karlsruhe, NStZ 
2004, 333 f.; LG Freiburg, CR 2009, 716 (718); 
Eisele, Strafrecht BT II (2009), Rdnr. 637; 
Wohlers, in: MünchKomm/StGB, Bd. 4 
(2006), § 263 a Rdnr.. 43; Rengier, Strafrecht 
BT I, 13. Aufl. (2011), § 14 Rdnr. 14. 

2. Ergebnis 

Somit hat sich A nicht des versuchten 

Computerbetruges §§ 263 I Var. 3, 22, 

23 I strafbar gemacht20. 

 

2. Tatkomplex: Kauf der Mine-

ralwasserflasche 

 

A. Strafbarkeit von A gem. § 263 I 

Indem A die 1, 20 € entgegennahm, 

könnte er sich zum Nachteil der Mensa 

bzw. dem Träger der Mensa des Betru-

ges § 263 I strafbar gemacht haben. 

I. Tatbestandsmäßigkeit 

 
1. Objektiver Tatbestand 

Dies setzt voraus, dass A getäuscht hat. 

Täuschung ist jede intellektuelle Ein-

wirkung auf das Vorstellungsbild eines 

anderen mit dem Ziel der Irreführung 

über Tatsachen21. Eine Täuschung kann 

ausdrücklich, konkludent oder durch 

pflichtwidriges Unterlassen vorgenom-

men werden22. Eine ausdrückliche Täu-

schung scheidet vorliegend aus, da A 

                                                 
20 Nichts anderes gilt hinsichtlich einer Straf-

barkeit gem. §§ 263 a, 22, 23 I StGB zum 
Nachteil der Mensa bzw. des Trägers der 
Mensa. 

21 Eisele, Strafrecht BT II (2009), Rdnr. 495; 
Fischer StGB, 59. Aufl. (2012), § 263 Rdnr. 14; 
Lackner/Kühl StGB, 27. Aufl. (2011), § 263 
Rdnr. 6. 

22 Rengier, Strafrecht BT I, 13. Aufl. (2011), § 13 
Rdnr. 8; Cramer/Perron, in: Schön-
ke/Schröder, 28. Aufl. (2010), § 263 Rdnr. 12 ff. 
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keine Erklärung abgegeben hatte. In 

Betracht kommt aber eine konkludente 

Erklärung. Eine solche ist ein Verhalten, 

das nach Auslegung unter Berücksichti-

gung der Besonderheiten des Einzelfalls 

und der Verkehrsanschauung als still-

schweigende bzw. schlüssige Erklärung 

über eine Tatsache zu verstehen ist23. 

Allerdings ist nicht davon auszugehen, 

dass bei schlichter Entgegennahme ei-

ner Leistung stillschweigend erklärt 

wird, dass diese Leistung auch geschul-

det wird. Bei dieser Konstellation han-

delt es sich um ein bloßes Ausnutzen 

eines Irrtums. Um von einer Täuschung 

ausgehen zu können, müsste ein auf 

Verdeckung der Wahrheit gerichtetes 

Handeln vorliegen24. Hier hatte A das 

Wechselgeld in Höhe von 1,20 € entge-

gengenommen. Tatsächlich standen 

ihm aber nur 0,20 € zu. Somit hat er zu 

viel Wechselgeld, in Höhe von 1 €, er-

halten. Dies beruhte auf einer Unauf-

merksamkeit der Kassiererin. Diese 

ging davon aus, dass A mit einem 2 € 

Stück bezahlt hatte. Dieser Irrtum, der 

aus der Sphäre der Kassiererin stammt, 

wurde von A lediglich ausgenutzt. Es 

liegt im Verantwortungsbereich der 

Kassiererin das Wechselgeld zu prüfen. 
                                                 
23 Eisele, Strafrecht BT II (2009), Rdnr. 502; 

Cramer/Perron, in: Schönke/Schröder, 28. 
Aufl. (2010), § 263 Rdnr. 14/15. 

24 BGHSt 39, 392 (400 f); Kindhäuser, in: 
NK/StGB, 3. Aufl. (2010), § 263 Rdnr. 138; Ren-
gier ,Strafrecht BT I, 13. Aufl. (2011), § 13 Rdnr. 
19. 

2. Zwischenergebnis 

 Es lag keine Täuschung durch aktives 

Tun seitens des A vor. 

II. Ergebnis 

A hat sich nicht des Betruges gem.  

§ 263 I strafbar gemacht. 

 

B. Strafbarkeit von A gem.  

§§ 263 I, 13 I 

 

Indem A das Wechselgeld entgegen-

nahm, ohne die Kassiererin darauf hin-

zuweisen, dass sie ihm zu viel zurück-

gegeben hat, könnte er sich des Betru-

ges durch Unterlassen §§ 263 I, 13 I 

strafbar gemacht haben. 

 
I. Tatbestandsmäßigkeit 

1. Objektiver Tatbestand 

Nach zutreffender h.M. kann der Be-

trugstatbestand auch durch Unterlassen 

verwirklicht werden25. Eine Täuschung 

durch Unterlassen i.S.d. § 13 I StGB 

kommt in Betracht, wenn dem Täter die 

Aufklärung möglich und zumutbar ist 

und er zu jener rechtlich auch ver-

pflichtet ist26. Da der Betrug ein verhal-

                                                 
25 BGH, NJW 2000, 3013 ff.; BGH, NStZ 2010, 502 

f; OLG Köln, NStZ-RR 2010, 79 f.; Fischer 
StGB, 59. Aufl. (2012), § 263 Rdnr. 38; ableh-
nend Naucke, zur Lehre vom strafbaren Be-
trug, S. 106 ff. 

26 Eisele, Strafrecht BT II (2009), Rdnr. 508; 
Rengier, Strafrecht BT I, 13. Aufl. (2011), § 13 
Rdnr. 27. 
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tensgebundenes Delikt ist, muss das 

Unterlassen nach überwiegender An-

sicht dem aktiven Tun wertmäßig ent-

sprechen (§ 13 StGB)27. Zu berücksichti-

gen ist, dass der Betrug nicht nur die 

Verletzung einer bloßen Aufklärungs-

pflicht sanktionieren möchte. Erforder-

lich ist darüber hinaus, dass der Täter 

die Einstandspflicht dafür besitzt, dass 

das Opfer sich nicht selbst schädigt. In 

diesem Fall wäre ein besonderes Ver-

trauensverhältnis gegeben28. Somit ist 

vorliegend zu untersuchen, ob A hier 

eine Pflicht zur Aufklärung hatte und 

darüber hinaus auch ein besonderes 

Vertrauensverhältnis bestand. Eine 

Aufklärungspflicht kann sich generell 

aus einer gesetzlichen Anordnung, aus 

einem besonderen vertraglichen oder 

außervertraglichen Vertrauensverhält-

                                                 
27 Der Anwendungsbereich der Entsprechungs-

klausel ist sehr strittig. Manche verneinen de-
ren Funktion gänzlich, siehe Nitze Die Bedeu-
tung der Entsprechungsklausel beim Begehen 
durch Unterlassen, S. 107 ff; nach wohl h.M. 
muss zwischen den reinen Erfolgsdelikten 
und den verhaltensgebundenen Delikten dif-
ferenziert werden, Güntge, Begehen durch 
Unterlassen, S. 62 f; Jescheck/Weigend, Straf-
recht AT, 5. Aufl. (1996), § 59 V/1; nach weite-
rer Ansicht muss die Entsprechungsklausel 
bei jedem Delikt beachtet werden, Freund, in: 
MünchKomm/StGB, Bd. 1, 2. Aufl., (2011), § 13 
Rdnr. 202 f.; Roxin, FS Lüderssen, S. 577 
(583 ff) möchte die Entsprechungsklausel nur 
auf „begehungstäterbezogene Qualifikati-
onsmerkmale“ (bspw. die Verdeckungsabsicht 
in § 211 StGB) anwenden. 

28 Bringewat, NStZ 2011, 131 (135); Kindhäuser, in: 
NK/StGB, 3. Aufl. (2010), § 263 Rdnr. 154. 

nis, aus Ingerenz oder aus Treu und 

Glauben (§ 242 BGB) ergeben29.  

 

Eine Garantenstellung aus Gesetz oder 

aus Ingerenz kommt vorliegend nicht in 

Betracht. Zu prüfen sind vorwiegend Ga-

rantenstellungen aus Vertrag sowie aus 

dem Grundsatz von Treu und Glauben  

§ 242 BGB.  

 

Eine Aufklärungspflicht kann sich auf-

grund eines besonderen vertraglichen 

oder außervertraglichen Vertrauens-

verhältnisses ergeben30. Ein solches 

setzt voraus, dass eine enge persönliche 

Verbundenheit oder eine vermögensbe-

zogene Beratungspflicht gegeben ist31 

oder dies ausdrücklich vereinbart wur-

de32. Bei einem schlichten Kaufvertrag 

(§ 433 BGB) liegen diese Voraussetzun-

gen nicht vor. Eine Garantenstellung 

aus Vertrag ist somit nicht gegeben. 

 

Ferner kann eine Aufklärungspflicht 

auch aus dem Grundsatz von Treu und 

Glauben § 242 BGB hergeleitet wer-

                                                 
29 Eisele, Strafrecht BT II (2009), Rdnr. 509 ff; 

Fischer, 59. Aufl. (2012), § 263 Rdnr. 38. 
30 Rengier, Strafrecht BT I, 13. Aufl. (2011), § 13 

Rdnr. 29. 
31 OLG Saarbrücken, NJW 2007, 2868 (2870); 

Cramer/Perron, in: Schönke/Schröder, 28. 
Aufl. (2010), § 263 Rdnr. 18. 

32 Eisele, Strafrecht BT II (2009), Rdnr. 510; 
Lackner/Kühl StGB, 27. Aufl. (2011), § 263 
Rdnr. 14; a.A. Cramer/Perron, in: Schön-
ke/Schröder, 28. Aufl. (2010), § 263 Rdnr. 22. 
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den33. Allerdings sind hinsichtlich des 

Bestimmtheitsgrundsatzes strenge An-

forderungen zu stellen. So kann freilich 

nicht jede vertragliche Pflicht oder jede 

Gefahr einer Schädigung ausreichen. 

Verlangt wird, dass es sich um einen 

Umstand von wesentlicher Bedeutung 

handelt und entweder die Gefahr eines 

hohen Schadens oder eine besondere 

Schutzbedürftigkeit des Opfers be-

steht34. Der Schaden ist auf 1 € zu bezif-

fern und somit nicht hoch. Des Weite-

ren ist die Kassiererin auch nicht be-

sonders schutzbedürftig, da die Über-

prüfung des Wechselgeldes in ihre Zu-

ständigkeit fällt. Eine Garantenstellung 

aus dem Grundsatz von Treu und Glau-

ben § 242 BGB kann nicht hergeleitet 

werden. 

 

2. Zwischenergebnis 

Es liegt keine Garantenstellung vor. 

II. Ergebnis 

A hat sich nicht des Betruges durch Un-

terlassen §§ 263 I, 13 I strafbar ge-

macht35. 

                                                 
33 BGHSt 6, 198 f; OLG Köln, NJW 1980, 2366 f.; 

OLG München, wistra 2010, 37 (39); Eisele, 
Strafrecht BT II (2009), Rdnr. 511; Rengier, 
Strafrecht BT I, 13. Aufl. (2011), § 13 Rdnr. 29. 

34 BGHSt 39, 392 (400 f); Eisele, Strafrecht BT II 
(2009), Rdnr. 511. 

35 Ein Diebstahl sowie eine Unterschlagung 
scheitern an der mangelnden Fremdheit. 

3. Tatkomplex: Überfall in der Tank-

stelle 

 
A. Strafbarkeit von A gem. §§ 249 I, 
250 I Nr. 1 a, b 

Indem A den L mit der Spielzeugpistole 

in der Jackentasche bedrohte und die 

Kasse in der Tankstelle ausräumte, 

könnte er sich wegen schweren Raubes 

§§ 249 I, 250 I Nr. 1a, b strafbar gemacht 

haben. 

 

I. Tatbestandsmäßigkeit 

 
1. Objektiver Tatbestand 

a) Fremde bewegliche Sache 

Bei den erbeuteten Geldstücken han-

delte es sich um fremde bewegliche Sa-

chen, da sie nicht im Alleineigentum 

des A standen, nicht herrenlos waren 

und auch tatsächlich fortbewegt wer-

den konnten. 

 

b) Wegnahme 

Indem A das Geld in die Sporttasche 

gesteckt hatte, war die Wegnahme voll-

endet36. 

 

c) Nötigungsmittel 

Des Weiteren müsste A den L genötigt 

haben. Dabei ist zu beachten, dass es 

sich innerhalb des Raubes um qualifi-
                                                 
36 Siehe zum Gewahrsamswechsel im Tabube-

reich die obige Prüfung bei § 242 bzgl. der 
Mensakarte. 
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zierte Nötigungsmittel handeln muss37. 

Erfasst werden sollen die Gewalt gegen 

eine Person sowie die Drohung mit ei-

ner gegenwärtigen Gefahr für Leib oder 

Leben. Vorliegend kommt lediglich die 

Drohungsvariante in Betracht. Unter 

Drohung mit einer gegenwärtigen Ge-

fahr für Leib oder Leben ist zu verste-

hen, dass der Täter dem Opfer eine 

nicht unerhebliche Beeinträchtigung 

der körperlichen Integrität in Aussicht 

stellt, auf die er Einfluss hat oder zu-

mindest vorgibt einen solchen zu ha-

ben38. Vorliegend gab A vor in der Lage 

zu sein, den L in seiner körperlichen 

Integrität zu beeinträchtigen. In Wirk-

lichkeit spiegelte A dem L nur vor, eine 

Schusswaffe in seiner Jackentasche auf 

diesen zu richten. Eine ernsthafte Dro-

hung kann darin nicht gesehen werden. 

Allerdings kommt es auf die Ernstlich-

keit der Drohung gar nicht an. Ent-

scheidend ist, dass das Opfer die Dro-

hung aus seiner Sicht ernst nimmt. Der 

Drohung kann folgerichtig auch das 

Element der Täuschung innewohnen39. 

Indem A den L bedrohte, „ihn abzu-

knallen“ und dabei vorspiegelte eine 

                                                 
37 Eisele, Strafrecht BT II (2009), Rdnr. 290; 

Rengier Strafrecht BT I, 13. Aufl. (2011), § 7 
Rndr. 3. 

38 Eisele, Strafrecht BT II (2009), Rdnr. 300; 
Sander, in: MünchKomm/StGB, Bd. 3 (2003), 
§ 249 Rndr. 20. 

39 Eisele, Strafrecht BT II (2009), Rdnr. 300; 
Kindhäuser, in: NK/StGB, 3. Aufl. (2010), Vor 
§§ 249 ff. Rdnr. 24. 

Schusswaffe in der Jackentasche zu ha-

ben, hatte er ihn mit einer gegenwärti-

gen Gefahr für Leib oder Leben be-

droht. Somit liegt ein taugliches Nöti-

gungsmittel vor. 

 

d) Finalzusammenhang 

Des Weiteren ist auch der Finalzusam-

menhang zwischen der Nötigung und 

der Wegnahme gegeben. 

 

2. Subjektiver Tatbestand 

Weiterhin hatte A vorsätzlich gehan-

delt. 

 

Die Zueignungsabsicht ist hier ebenfalls 

zu bejahen, da A in der Absicht handel-

te, das Geld seiner eigenen Vermögens-

sphäre einzuverleiben (Aneignungsab-

sicht) und den L dauerhaft aus seiner 

Eigentümerposition zu verdrängen 

(Enteignungswille)40. 

 

Des Weiteren war die Zueignung auch 

objektiv rechtswidrig, da A keinen An-

spruch auf das Geld hatte. Dieses 

Merkmal war auch vom Vorsatz des A 

erfasst. 

II. Qualifikation § 250 I Nr. 1 

Weiterhin könnte A die Qualifikation 

des § 250 I Nr. 1 verwirklicht haben, 

indem er vorgab eine Schusswaffe in 

der Jackentasche zu haben. 

                                                 
40 Siehe zur Zueignungsabsicht oben bei § 242. 
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1. Objektiver Tatbestand 

a) Waffe/anderes gefährliches Werk-

zeug Nr. 1a 

Ein Fall der Nr. 1a setzt voraus, dass der 

Täter beim Raub eine Waffe oder ein 

anderes gefährliches Werkzeug bei sich 

führt. Vorliegend hatte A aber nur so 

getan, als hätte er eine Schusswaffe in 

seiner Jackentasche. Tatsächlich han-

delte es sich nur um eine Spielzeugpis-

tole. Es ist fernliegend bei der Spiel-

zeugpistole von einem anderen gefähr-

lichen Werkzeug auszugehen41. Somit 

scheidet diese Variante aus. 

b) Sonst ein Werkzeug oder Mittel Nr. 

1b 

Fraglich ist, ob vorliegend die Nr. 1b in 

Betracht kommt. Von dieser Variante 

werden Gegenstände erfasst, die der 

Täter mit der Absicht bei sich führt, um 

jene erforderlichenfalls zur Überwin-

dung von Widerstand einzusetzen42. 

Das Werkzeug muss nicht objektiv ge-

fährlich sein, was gerade dem Umkehr-

schluss zur Nr. 1a zu entnehmen ist. 

Daraus folgt, dass das objektive Un-

recht der Nr. 1b unter dem der Nr. 1a 

liegt. Allerdings wird das Unrecht der 

                                                 
41 Nach allen Ansätzen handelt es sich hier um 

kein anderes gefährliches Werkzeug. Insbe-
sondere wollte A die Spielzeugpistole auch 
nicht als Schlagwerkzeug einsetzen. 

42 Eisele, Strafrecht BT II (2009), Rdnr. 192; 
Fischer StGB, 59. Aufl. (2012), § 244 Rdnr. 25. 

Nr. 1b durch das Erfordernis des Vorlie-

gens der Verwendungsabsicht gestei-

gert, so dass eine Kompensation gege-

ben ist43. Vorliegend bedrohte A den L 

lediglich mit einer Spielzeugpistole. 

Fraglich ist, ob der Einsatz der Spiel-

zeugpistole ausreichen kann, denn es 

handelt sich um ein Mittel, das objektiv 

nicht geeignet ist, den L in eine Gefahr 

zu bringen. 

 

aa) Scheinwaffenproblematik 

Die Frage, ob vorliegend ein Fall der Nr. 

1b gegeben ist, muss unter dem Stich-

wort der „Scheinwaffe“ diskutiert wer-

den. Vor dem 6. StrRG44 bestand eine 

gewisse Unsicherheit, ob objektiv unge-

fährliche Gegenstände von §§ 244 I Nr. 

2, 250 I Nr. 2 StGB a.F. erfasst wurden45. 

Bejaht wurde dies vom BGH, der es aus-

reichen ließ, dass ein Täter eine unge-

ladene Schusswaffe zur Drohung mit 

Gewalt eingesetzt hatte46. Im Zuge des 

6. StrRG wollte der Gesetzgeber die 

Rspr. zur Scheinwaffe bestätigen47. Un-

termauert wird dies damit, dass der 

Strafrahmen in § 250 I Nr. 1b herunter-

                                                 
43 Eisele, Strafrecht BT II, Rdnr. 192; Wes-

sels/Hillenkamp, Strafrecht BT 2, 34. Aufl. 
(2010), § 4 Rdnr. 266. 

44 6. StrRG vom 26.01.1998, BGBl I 164. 
45 Rengier, Strafrecht BT I, 13. Aufl. (2011), § 4 

Rdnr. 66; Eser, in: Schönke/Schröder, 24. Aufl. 
(1991), § 244 Rdnr. 14. 

46 BGHSt 24, 339 ff. 
47 BT.Drs. 13/9064, S. 18; Sander, in: Münch-

Komm/StGB, Bd. 3 (2003), § 250 Rdnr. 42. 



 

AUSGABE 2 | 2012 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 58 

gesetzt wurde. Denn in der alten 

Rechtslage war dieser Fall mit einer 

Freiheitsstrafe von nicht unter fünf Jah-

ren bedroht (§ 250 StGB a.F.)48. Des 

Weiteren tritt durch die Gleichstellung 

der Gewalt mit der Drohungsvariante in 

systematischer Hinsicht zutage, dass 

eine Drohung mit einer ungeladenen 

Scheinwaffe dem Gefährlichkeitspoten-

tial der Gewaltanwendung entspricht49. 

Daraus lässt sich konstatieren, dass die 

Scheinwaffe von Nr. 1b erfasst werden 

soll50. Allerdings bedarf es diesbzgl. ei-

ner Einschränkung. Ansonsten würde 

dies zu einer beinahe uferlosen Anwen-

dung führen51. Erforderlich ist nach 

h.M., dass die Einschüchterung auf das 

äußere Erscheinungsbild des konkreten 

Gegenstandes zurückgeht und nicht 

allein auf die Täuschungskraft des Tä-

ters. Demnach kommt es darauf an, ob 

der Gegenstand nach seinem Erschei-

nungsbild täuschend echt aussieht52.  
                                                 
48 BGH, NJW 1998, 2914 f; Eisele, Strafrecht BT 

II (2009), Rdnr. 195. 
49 Eisele, Strafrecht BT II (2009), Rdnr. 195; 

Rengier, Strafrecht BT I, 13. Aufl. (2011), § 4 
Rdnr. 67. 

50 Kritisch Kindhäuser, in: NK/StGB, 3. Aufl. 
(2010), § 244 Rdnr. 28 ff. 

51 BGHSt 38, 116 ff; Eisele, Strafrecht BT II 
(2009), Rdnr. 196. 

52 BGHSt 38, 116 (118 f); BGH, NStZ 2007, 332; 
Rengier, Strafrecht BT I, 13. Aufl. (2011), § 4 
Rdnr. 69; s. dazu auch BGH, NStZ 2011, 278, 
der die Drohung mit einer nach ihrem äuße-
ren Erscheinungsbild offensichtlich ungefähr-
lichen Sporttasche und einem Mobiltelefon 
als Scheinwaffe i.S.d. § 250 I Nr. 1b eingestuft 
hat (a.A. Pfuhl, ZJS 2011, 415 (417 f.). 

Vorliegend hatte A den L mit seiner 

Spielzeugpistole bedroht, die er ver-

steckt in seiner Jackentasche hielt. Da-

durch vermittelte A dem L, dass er eine 

geladene Schusswaffe bei sich trug. Da-

bei ist zu berücksichtigen, dass es sich 

vorliegend um eine täuschend echt aus-

sehende Spielzeugpistole handelte. 

Daraus könnte gefolgert werden, dass 

hier ein Fall der Verwendung einer 

Scheinwaffe gegeben ist, denn aufgrund 

des äußeren Erscheinungsbildes ist die 

täuschend echt aussehende Spielzeug-

pistole geeignet, eine Drohkulisse auf-

zubauen53. Es ist jedoch problematisch, 

dass der Bedrohte den Gegenstand gar 

nicht wahrnehmen konnte. A hatte die 

Spielzeugpistole in seiner Jackentasche 

belassen. Wird aber gerade auf das äu-

ßere Erscheinungsbild des Gegenstan-

des abgestellt, so stellt sich die Frage, 

ob das Opfer diesen auch sinnlich 

wahrnehmen muss. So ist es gerade er-

forderlich, dass sich die Drohkulisse 

aufgrund des äußeren Erscheinungsbil-

des des Gegenstandes aufbaut. Steht 

hingegen die Täuschungskraft des Tä-

ters im Vordergrund, so muss im Ein-

klang mit der Restriktion der Rspr. die 

Scheinwaffe abgelehnt werden54. Bei 

Verwendung eines objektiv ersichtlich 

                                                 
53 Eisele, Strafrecht BT II (2009), Rdnr. 332; 

Wessels/Hillenkamp, Strafrecht BT 2, 34. Aufl. 
(2010), § 4 Rdnr. 266. 

54 BGHSt 38, 116 (118 f); Rengier, Strafrecht BT I, 
13. Aufl. (2011), § 4 Rdnr. 68 f. 
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ungefährlichen Gegenstandes würde bei 

dem Umstand, dass das Opfer den Ge-

genstand entweder gar nicht oder nur 

teilweise wahrnehmen kann, die Täu-

schungskraft des Täters im Vorder-

grund stehen55, so z.B. beim Label-

lostift. In einem solchen Fall müsste die 

Scheinwaffe i.S.d. §§ 244 I Nr. 1b, 250 I 

Nr. 1b StGB abgelehnt werden. Zu be-

rücksichtigen ist aber, dass vorliegend 

kein objektiv ersichtlich ungefährlicher 

Gegenstand gegeben ist. Die täuschend 

echt aussehende Spielzeugpistole ist ein 

Gegenstand, der aufgrund seines äuße-

ren Erscheinungsbildes eine Gefähr-

lichkeit vermitteln kann. Die Täu-

schungshandlung des Täters steht hier 

nicht derart im Vordergrund, so dass 

davon ausgegangen werden kann, dass 

hier ein taugliches Tatmittel gegeben 

ist. Es ist zu berücksichtigen, dass es bei 

der Beurteilung lediglich auf die Be-

trachtung eines objektiven Beobachters 

ankommt und gerade nicht, dass das 

Tatopfer im konkreten Einzelfall eine 

solche selbst macht oder diese vom Tä-

ter durch Täuschung unmöglich ge-

macht wird56.Bei der täuschend echt 

aussehenden Spielzeugpistole ist bei 

                                                 
55 BGH, NStZ 2007, 332 f. 
56 BGH, StV 2011, 676 f; in diesem Beschluss 

hatte sich der BGH mit der Konstellation aus-
einanderzusetzen, dass ein Täter eine Was-
serpistole, die offensichtlich ungefährlich ist, 
in seiner Jackentasche versteckt hielt. Richti-
gerweise wurde die Scheinwaffe i.S.d. §§ 244 I 
Nr. 1b, 250 I Nr. 1b verneint. 

objektiver Betrachtung von einer Ge-

fährlichkeit auszugehen. Für das Vor-

liegen einer Scheinwaffe i.S.d. § 250 I 

Nr. 1b StGB könnte weiter sprechen, 

dass der Täter im Eskalationsfall jeder-

zeit auf den Gegenstand zurückgreifen 

kann. In einem solchen Fall läge ohne-

hin eine Scheinwaffe vor. 

 

Entscheidend ist letztlich, dass der Tä-

ter den Gegenstand als Drohmittel ver-

wenden möchte und dieser nach Beur-

teilung eines objektiven Betrachters 

geeignet ist, eine Gefährlichkeit zu 

vermitteln. Somit kann vorliegend von 

einer Scheinwaffe i.S.d. § 250 I Nr. 1b 

ausgegangen werden (a.A. vertretbar). 

 

bb) Zwischenergebnis 

Demnach handelte es sich bei der täu-

schend echt aussehenden Spielzeugpis-

tole vorliegend um eine Scheinwaffe 

i.S.d. § 250 I Nr. 1b. 

 
2. Subjektiver Tatbestand 

A handelte auch vorsätzlich hinsicht-

lich der Verwendung der täuschend 

echt aussehenden Spielzeugpistole. 

III./IV. Rechtswidrigkeit/Schuld 

Des Weiteren ist die Tat rechtswidrig 

und schuldhaft. 
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V. Ergebnis 

A hat sich des schweren Raubes gem. 

§§ 249 I, 250 I Nr. 1b zum Nachteil des 

L strafbar gemacht57. 

 

B. Strafbarkeit von A gem. § 252 

Ferner könnte sich A des räuberischen 

Diebstahls gem. § 252 strafbar gemacht 

haben, indem er den R schlug. 

I. Tatbestandsmäßigkeit 

 
1. Objektiver Tatbestand 

Mit dem schweren Raub §§ 249 I, 250 I 

Nr. 1b StGB liegt eine taugliche Vortat 

vor. Ferner wurde A auch alsbald nach 

der Vollendung von R, mithin auf fri-

scher Tat betroffen. Mit dem Schlag 

hatte A auch Gewalt gegen eine Person 

ausgeübt. 

 
2. Subjektiver Tatbestand 

Ferner hatte A auch vorsätzlich gehan-

delt. 

 

Der subjektive Tatbestand verlangt wei-

ter, dass der Täter in der Absicht i.S.d. 

dolus directus 1. Grades handelt, um im 

                                                 
57 Die Nötigung und der Diebstahl treten im 

Wege der Spezialität zurück. Ferner liegt 
auch kein Betrug § 263 I StGB wegen des Täu-
schungselementes vor, da eine Wegnahme 
gegeben ist. Weiterhin ist auch kein Haus-
friedensbruch zu bejahen, da die kriminelle 
Absicht bei Betreten der Tankstelle äußerlich 
nicht erkennbar war. 

Besitz der gestohlenen Sache zu blei-

ben. Unter Besitz ist in Anlehnung an § 

242 I der Gewahrsam, d.h. die tatsächli-

che Sachherrschaft, zu verstehen58. Al-

lerdings muss die Besitzerhaltungsab-

sicht nicht einziges Motiv sein. Es muss 

aber verlangt werden, dass sie bei Vor-

liegen mehrerer Motive zumindest be-

wusstseinsdominant ist59. Da es A vor-

liegend darum ging, sich seine Flucht 

zu ermöglichen und die Beute ihm in 

diesem Moment egal war, liegt die nöti-

ge Besitzerhaltungsabsicht nicht vor.  

II. Ergebnis 

Somit hat sich A hier nicht des räuberi-

schen Diebstahls § 252 strafbar ge-

macht. 

 

C. Strafbarkeit gem. § 240 I, II 

Zudem hat sich A wegen Nötigung gem. 

§ 240 strafbar gemacht, indem er gegen 

R Gewalt angewendet hat. 

 

D. Strafbarkeit von A gem. § 223 I 

 

Indem A den R schlug, hat er sich auch 

wegen Körperverletzung gem. § 223 I 

strafbar gemacht. Nach § 230 I 1 ist bei 

                                                 
58 Eisele, Strafrecht BT II (2009), Rdnr. 388; 

Rengier, Strafrecht BT I, 13. Aufl. (2011), § 10 
Rdnr. 14. 

59 Eisele, Strafrecht BT II (2009), Rdnr. 388; 
Sander, in: MünchKomm/StGB, Bd. 3 (2003), 
§ 252 Rdnr. 16. 
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der einfachen Körperverletzung ein 

Strafantrag erforderlich. 

 

Gesamtergebnis 
Im ersten Tatkomplex hat sich A wegen 

vollendeten Diebstahls gem. § 242 I 

strafbar gemacht. Aufgrund der Ge-

ringwertigkeit ist aber ein Strafantrag 

nach § 248 a erforderlich. Im zweiten 

Tatkomplex ist A straflos geblieben. Im 

dritten Tatkomplex hat sich A wegen 

schweren Raubes gem. §§ 249 I, 250 I 

Nr. 1b strafbar gemacht (a.A. vertret-

bar). Der verwirklichte Diebstahl nach 

§ 242 I und die Nötigung gem. § 240 I, 

II treten im Wege der Spezialität hinter 

den schweren Raub zurück. Wegen des 

Schlages gegen R hat sich A wegen Nö-

tigung gem. § 240 I, II strafbar gemacht. 

Die verwirklichte Körperverletzung 

nach § 223 I steht in Tateinheit zur Nö-

tigung, da hier A mit dem Schlag einen 

weiteren Zweck verfolgt hatte, nämlich 

die Flucht zu ermöglichen. 
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